




AUFEN.THALT _

Strenge Bürokratie

SOZIA LVERSIC HERU N GEN _

Flicken für das soziale Netz
sicherungszeiten gegenseitig ange­
rechnet. Deutsche Beitragsja hre blei­
ben da her erha lten. Haken: Es gibt
kein einhe it liches Rentenalter. Wer
mit 60 in Fran kreich in den Ruhe­
stand darf, bekäme einen däni ­
schen Anteil erst mit 67. Zwischen
den USA und Deutsch land besteht
ein Rentenabkommen: Der Kosmo­
polit zah lt in die jeweiligen Kassen
und bekommt Teilrenten aus beiden
Staaten. Wo solche Absprachen feh ­
len, besteht die Gefahr, dass doppelt
eingezahlt, aber nur einfach kassiert
wird . Wichtig: Entstandene Lücken
kann der Heimkehrer nie im Nach­
hinein stopfen. Auch in Sachen Ren­
te hilft daher private Vorsorge.

-+ Arbeitslosenversicherung. Un­
terstützt wird hierzulande nur, wer
drei Jahre vor .Jobverlust mindes­
tens zwö lf Monate eingezahlt hat.
Bleibt der Mitarbeiter also länger
als zwei Jah re im Ausland, riskiert
er außerhalb der EU ohne Privatab­
sicherung den hiesigen Schutz . Die
EU-Staaten erkennen dagegen die
Wartezeiten gegenseit ig an. Verliert
der Auslandstätige seinen Job im
EU-Ausland, kann er aber auch vom
Gaststaat nach den dortigen Regeln
Hilfe beanspruchen.

-+ Grundsätzlich gilt: Auslands­
tät ige sind nach den Regeln des
Gastlands sozialversichert . Nurwenn
der Chef den Mitarbe ite r entsendet
und da mit das deutsche Arbeits­
verhält nis we iterbesteht, bleibt er
weiterhin hier versichert . Vorausset­
zung : Der Aufenthalt ist befr istet.

-+ Krankenversicherung. EU-we it
sind Arbeitnehmer automatisch im
jewei ligen Staat versichert . Nicht
überall herrschen aber gleiche Stan­
dards. Mögliche Lücken schließt ei­
ne private Zusatzve rsicherung. Über
den richtigen Tarif im Einzelfall in­
form ieren etwa die Krankenkassen­
verbände. In den USA gibt es keine
Versicherungspflicht. Grundsätz lich
kann der Mitarbeiter aber aushan­
deln, dass der Chef alle Beiträge
übernimmt. Ratsam : eine zusätzli­
che private Absicherung in Deutsch­
land. Der Abschluss einer Anwa rt­
schaft beider gese t zlichen Kranken-

kasse sichert zudem die
do rtige Mitg liedschaft
nach der Rückkehr.

-+ Rentenversiche­
rung . In der EU we r­
den alleinverschiede­
nen Mitgliedsstaa­
ten geleisteten Ver-

Greencard:
Eintrittskarte
für das US­
Arbeitsleben

EU. Es gilt das Prinzip der Frei­
zügigkeit. EU-Bürger benötigen des­
ha lb keine Arbeitserlaubnis. Bleiben
sie länge r als drei Monate, brauchen
sie trotzdem eine Niederlassungs­
bewilligung, die aber ohne we itere
Anforderungen ausgestell t wird.

Schweiz. Die Schweizer prüfen
streng jeden Einzelfall. Eine Vorzugs­
behandlung ge nießen bestimmte Be­
rufsgruppen (Manager bedeutender
deutscher Firmen, Professoren). Die
Aufenthaltsbewilligung enthält die
Arbeitserlaubnis und gilt maximalein
Jahr. Dann muss sie immer verlängert
werden. Erstnach fünf Jahren isteine
unbefristete Genehmigung möglich.

USA. Die USA vergeben Visa nach
Berufsgruppen. Ausländische Arbeit­
nehmer müssen diese schon bei der
Einreise vorlegen. Die Arbeitserlaub­
nis besorgt der Arbeitgeber. Ausnah­
me: Gewinner der jährlichen Green­
card-Verlosung. Sie dürfen in den
USA unbegrenzt leben und arbeiten.
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Toch ter versetzt und der deutsche
Vertrag ru ht. " Daubs Rat: Was der
a usländische Vertra g unzure ichend re­
ge lt, muss ein spezie ller
Versetzu ng sve rtrag mit
dem deutsche n Stamm­
haus festlegen. Wichtig:
die Modalitä ten der Rück­
kehr ins deutsche Unter­
nehmen oder Zulagen.

Wird der Angestellte
entsandt und bleibt damit
den Weisungen des Mut­
terhauses unterstellt, gilt
der deutsche Vertrag wei­
ter. Daub empfiehlt den­
noch gesonderte Ent­
sendungsverträge. Bei­
spiel: Dauert der Einsa tz
länger als zwölf Monate,
kö nnen deutsc he Sozi­
alversicherung leistungen
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wegfallen. Da her sollte der Angestellte
versuc hen, im Entsend ungsvertrag zu ver­
einbaren, dass der Arbeitgeber die Kosten

einer privaten Zusatzver­
sicherung übernimmt.

Absichern. "Über Ren­
ten-, Kranken- oder
Arbeitslosenversicherung
muss sich jeder gründlich
informieren" , mahnt And ­
reas Opitz, Chef des
Bundes der Auslandser-

.werbstätigen in Hamburg
(siehe Kasten S.127).Kehrt
der Arbeitnehmer etwa
nach drei Jahren aus den
USA ohne Beschäftigung
'zurück, entfallen Arbeits­
' losenunterstützung und
Krankenschutz. "Sicher
geht, wer Lücken des
ausländischen Systems
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Adressen:

Zentralstelle für Arbeitsvermittlung,
Villemombler Str. 76,53123 Bonn,
Tel. 02 28n 13-0,
Bund der Auslandserwerbstätigen e.V.,
Kön igst raße 30, 22767 Hambu rg
Tel. 040/306874-0
EURES-Berater bei den Arbeitsämtern

Weitere Infos unter:

www.bundesverwaltungsamt.de
http ://europa.eu.int/citizens
http ://194 .94.238.74/05/0520/ek /
sozial/s_sich01 .htm .
http://focus.de/D/DB/DBZ/dbz.htm
www.usembassy.de
www.usa4all.de
www.eifs .de
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